
Ä4andanteninformation SSH

Vollmacht

in Sachen

Den Rechtsanwälten

SCHWAMBORN SCHMIDT HEISIG, Bunzlauet Str.3,50858 Köln

wird hiernit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt:

1. ztt Ptozessführung (u.a. nach SS 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Edrebung und Zurücknahme von Wider-

ldagen,

2. zur Äntragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Äbschluss von Vereinbarungen über Scheidungs-

folgen sowie zur Stellung von Änträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften,

3. ztu Vettrefung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen ($$ 302, 374 StPO) einschließlich der \rorverfahren

sowie (für den Fall der Äbwesenheit) zur VertrefunS nach $ 411 iI StPO, mit ausdrücklichet Ermächtigung auch nach $$

233 I,234 SIPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach $ 145 a III SIPO, zur

Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Änträgen und von Änträgen nach dem Gesetz

übet die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren,

4. nu Vertretung in sonstigen \/etfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Ärt (insbesondere in Unfallsachen

zur Geltendmachung von Änsprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer),

5. zur Begründung und Äuflrebung von Vertragsverhältnissen und zur Äbgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B

I(ündigungen).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Ärt (2.8. Ärrest und

einstweiJige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interwentions -, Ztvangsversteigerungs-, Zwangsver-

waltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere

die Befugrris, Zustellungen zu bevrirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen

(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergericht-

liche Verhandlungen durch Vergleich, \/erzicht oder Änetkenntnis zu ededigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbe-

sondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von derJustizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden

Beiträge entgegenzunehmen.

I(öln, den


